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Der Antrag auf Bewilligung vom Prozesskostenhilfe fÃ¼r das Beschwerdeverfahren
wird abgelehnt. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des
Sozialgerichts Freiburg vom 31.03.2020 wird zurÃ¼ckgewiesen. Das Verfahren ist
gebÃ¼hrenfrei. Kosten werden nicht erstattet.

GrÃ¼nde:

I.

Die Antragstellerin begehrt den Ersatz von Taxikosten.

In dem Klageverfahren vor dem Sozialgericht Freiburg S 13 U 2596/19, in dem es
um die GewÃ¤hrung von Verletztenrente geht, hat die Antragstellerin und dortige
KlÃ¤gerin am 02.10.2019 einen Untersuchungstermin beim gerichtlichen
SachverstÃ¤ndigen Prof. Dr. C. in H. wahrgenommen. Mit ihrem noch im Oktober
2019 eingegangenen Antrag(sformular), auf dem der SachverstÃ¤ndige die
Notwendigkeit einer Taxinutzung nur fÃ¼r die Wege zum und vom Bahnhof bejaht
und im Ã�brigen diese Notwendigkeit verneint hat, hat sie EntschÃ¤digung fÃ¼r
ihre Aufwendungen fÃ¼r die Hin- und RÃ¼ckfahrt zum SachverstÃ¤ndigen mit dem
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Taxi in HÃ¶he von 682 EUR verlangt und zur BegrÃ¼ndung ein am 25.10.2019
ausgestelltes Attest der FachÃ¤rztin fÃ¼r Innere Medizin Dr. G. (Nutzung
Ã¶ffentlicher Verkehrsmittel zur Fahrt zum SachverstÃ¤ndigen sei wegen
Polyneuropathie und Gehbehinderung, chronischer SchmerzstÃ¶rung, Gonarthrose
rechts nicht mÃ¶glich) vorgelegt. Nachdem die Kostenbeamtin nur 0,25 EUR fÃ¼r
jeden ermittelten Kilometer der Fahrstrecke (189 km) fÃ¼r die Hin- und RÃ¼ckfahrt
und damit insgesamt 94,50 EUR entschÃ¤digt hat, hat die Antragstellerin
richterliche Festsetzung beantragt. Mit Beschluss vom 31.03.2020 hat das
Sozialgericht die EntschÃ¤digung in Ã�bereinstimmung mit der Kostenbeamtin
festgesetzt. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, mit der sie
ihr Begehren auf Ersatz der vollen Taxikosten weiterverfolgt.

II.

Die Beschwerde ist zulÃ¤ssig, jedoch nicht begrÃ¼ndet.

Nach Â§ 191 erster Halbsatz des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) werden einem
Beteiligten, der â�� wie hier die Antragstellerin â�� zu dem durch Kostenfreiheit
privilegierten Personenkreis des Â§ 183 SGG gehÃ¶rt und dessen persÃ¶nliches
Erscheinen angeordnet war, auf Antrag u.a. bare Auslagen wie einem Zeugen
vergÃ¼tet. Zeugen erhalten nach Â§ 19 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes Ã¼ber die
VergÃ¼tung von SachverstÃ¤ndigen, Dolmetscherinnen, Dolmetschern,
Ã�bersetzerinnen und Ã�bersetzern sowie die EntschÃ¤digung von ehrenamtlichen
Richterinnen, ehrenamtlichen Richtern, Zeuginnen, Zeugen und Dritten
(JustizvergÃ¼tungs- und -entschÃ¤digungsgesetz, JVEG) eine EntschÃ¤digung.
Damit finden die Regelungen des JVEG auch auf Beteiligte Anwendung.

Ã�ber die somit nach Â§ 4 Abs. 3 JVEG statthafte und damit zulÃ¤ssige Beschwerde
entscheidet der nach dem GeschÃ¤ftsverteilungsplan fÃ¼r Kostensachen
zustÃ¤ndige 10. Senat nach Â§ 4 Abs. 7 Satz 1 JVEG durch den Einzelrichter.
GrÃ¼nde fÃ¼r eine Ã�bertragung des Verfahrens auf den Senat liegen nicht vor.

Nach Â§ 19 Abs. 1 Satz 1 JVEG erhalten Zeugen â�� und Ã¼ber Â§ 191 erster
Halbsatz SGG auch Beteiligte â�� als EntschÃ¤digung fÃ¼r Auslagen Fahrtkosten
(Â§ 5 JVEG).

Die der Antragstellerin zustehende EntschÃ¤digung hat das Sozialgericht im
angefochtenen Beschluss zutreffend festgesetzt. Eine hÃ¶here EntschÃ¤digung
kann nicht gewÃ¤hrt werden.

Nach Â§ 5 Abs. 1 JVEG werden bei Benutzung von Ã¶ffentlichen, regelmÃ¤Ã�ig
verkehrenden BefÃ¶rderungsmitteln die tatsÃ¤chlich entstandenen Auslagen bis zur
HÃ¶he der entsprechenden Kosten fÃ¼r die Benutzung der ersten Wagenklasse der
Bahn einschlieÃ�lich der Auslagen fÃ¼r Platzreservierung und BefÃ¶rderung des
notwendigen GepÃ¤cks ersetzt. Bei Benutzung eines eigenen oder unentgeltlich zur
Nutzung Ã¼berlassenen Kraftfahrzeugs werden nach Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 JVEG dem
Zeugen zur Abgeltung der Betriebskosten sowie zur Abgeltung der Abnutzung des
Kraftfahrzeugs 0,25 EUR fÃ¼r jeden gefahrenen Kilometer ersetzt, zuzÃ¼glich der
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durch die Benutzung des Kraftfahrzeugs aus Anlass der Reise regelmÃ¤Ã�ig
anfallenden baren Auslagen, insbesondere der Parkentgelte. Bei der Benutzung
eines Kraftfahrzeugs, das nicht zu den Fahrzeugen nach Abs. 1 oder Satz 1 zÃ¤hlt,
werden nach Â§ 5 Abs. 2 Satz 3 JVEG die tatsÃ¤chlich entstandenen Auslagen bis
zur HÃ¶he der in Satz 1 genannten Fahrtkosten ersetzt; zusÃ¤tzlich werden die
durch die Benutzung des Kraftfahrzeugs aus Anlass der Reise angefallenen
regelmÃ¤Ã�igen baren Auslagen, insbesondere die Parkentgelte, ersetzt, soweit sie
der Berechtigte zu tragen hat. HÃ¶here als die in Abs. 1 oder 2 bezeichneten
Fahrtkosten werden nach Â§ 5 Abs. 3 JVEG ersetzt, soweit dadurch MehrbetrÃ¤ge an
VergÃ¼tung oder EntschÃ¤digung erspart werden oder hÃ¶here Fahrtkosten wegen
besonderer UmstÃ¤nde notwendig sind.

Das Sozialgericht hat hierzu zutreffend ausgefÃ¼hrt, dass es regelmÃ¤Ã�ig im
Belieben des Berechtigten steht, ob er mit Ã¶ffentlichen, regelmÃ¤Ã�ig
verkehrenden Verkehrsmitteln (Â§ 5 Abs. 1 JVEG) oder mit einem Kraftfahrzeug (Â§
5 Abs. 2 JVEG) anreist. Bei der Anreise mit einem Kraftfahrzeug mache der
Gesetzgeber entschÃ¤digungsrechtlich keinen Unterschied, ob es sich um ein
eigenes bzw. unentgeltlich zur Nutzung Ã¼berlassenes Kraftfahrzeug (Â§ 5 Abs. 2
Satz 1 JVEG) oder um ein anderes, hÃ¶here Kosten verursachendes Kraftfahrzeug
(Â§ 5 Abs. 2 Satz 3 JVEG), wie z.B. einen Mietwagen oder ein Taxi, handle. Es gelte
bei Beteiligten und Zeugen immer ein Kilometersatz von 0,25 EUR. HÃ¶here als die
in Abs. 1 oder Abs. 2 bezeichneten Fahrtkosten seien auch nicht gemÃ¤Ã� Â§ 5 Abs.
3 JVEG wegen besonderer UmstÃ¤nde zu ersetzen. Es habe fÃ¼r die Antragstellerin
keine Notwendigkeit im Sinne des Â§ 5 Abs. 3 JVEG bestanden, fÃ¼r die
Wahrnehmung des Begutachtungstermins am 02.10.2019 ein Taxi fÃ¼r das
ZurÃ¼cklegen der Wegstrecke von ihrem Wohnort nach H. und zurÃ¼ck zu
benutzen. Der SachverstÃ¤ndige habe die Notwendigkeit einer Taxi-Nutzung fÃ¼r
die gesamte Wegstrecke aus gesundheitlichen GrÃ¼nden ausdrÃ¼cklich nicht
bescheinigt. Unter BerÃ¼cksichtigung der im Ã¤rztlichen Attest der Dr. G. vom
25.10.2019 aufgefÃ¼hrten Diagnosen seien zwar EinschrÃ¤nkungen bei der
GehfÃ¤higkeit durchaus nachvollzuziehen, allerdings lÃ¤gen keine Anhaltspunkte
vor, dass der Antragstellerin nicht zumindest kurze Gehstrecken mÃ¶glich seien.

Der Senat nimmt auf diese AusfÃ¼hrungen Bezug und weist die Beschwerde
gemÃ¤Ã� Â§ 142 Abs. 2 Satz 3 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG) aus den GrÃ¼nden
der angefochtenen Entscheidung zurÃ¼ck.

Lediglich ergÃ¤nzend weist der Senat darauf hin, dass ausweislich des zur
Klageakte gelangten Entlassungsberichtes des Rehazentrums bei der Therme
(Aufenthalt im MÃ¤rz 2019) die Antragstellerin nach eigenen Angaben einen
Kilometer mit Pausen gehen kann und dass nach der Dokumentation des
gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen die Antragstellerin einen rechts gefÃ¼hrten
Gehstock benutzt und durchaus â�� wenn auch kleinschrittig vorgefÃ¼hrt â��
gehen kann. EinschrÃ¤nkungen fÃ¼r die Benutzung Ã¶ffentlicher Verkehrsmittel
mit dem ZurÃ¼cklegen kurzer Wegstrecken im Bahnhof sind damit nicht erkennbar,
sodass die Beurteilung von Prof. Dr. C. â�� anders als die ohne Befunddarstellung
und BegrÃ¼ndung aufgestellte Behauptung von Dr. G. â�� Ã¼berzeugt. In ihrer
BeschwerdebegrÃ¼ndung rÃ¤umt die Antragstellerin auch ein, noch "geringe"
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Wegstrecken zurÃ¼cklegen zu kÃ¶nnen und sie beruft sich ausdrÃ¼cklich auf die
Beurteilung des gerichtlichen SachverstÃ¤ndigen.

Die Inanspruchnahme eines Taxis fÃ¼r den gesamten Weg von der Wohnung zum
SachverstÃ¤ndigen ist daher aus gesundheitlichen GrÃ¼nden nicht notwendig
gewesen und dies wird von der Antragstellerin im Grunde auch nicht mehr
behauptet. Damit scheidet der Ersatz hÃ¶herer als der nach Â§ 5 Abs. 2 JVEG
zuerkannten Fahrtkosten und damit der begehrte Ersatz der angefallenen
Taxikosten aus.

Eine Berechnung der zu ersetzenden Fahrtkosten nach Â§ 5 Abs. 1 JVEG, also fÃ¼r
den Fall der Nutzung Ã¶ffentlicher Verkehrsmittel (mit ZurÃ¼cklegen des Weges
vom und zum Bahnhof mit dem Taxi), kommt nicht in Betracht. Denn Â§ 5 Abs. 1
JVEG stellt allein auf "die tatsÃ¤chlich entstandenen Auslagen" ab. Da sich die
Antragstellerin aber â�� im Rahmen ihrer vom Sozialgericht darlegten
Entscheidungsfreiheit â�� gegen die Nutzung Ã¶ffentlicher Verkehrsmittel (mit
ZurÃ¼cklegen des Weges vom und zum Bahnhof mit dem Taxi) entschieden hat,
sind solche Auslagen tatsÃ¤chlich nicht entstanden.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 4 Abs. 8 JVEG.

Der Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe ist abzulehnen.

Auch Ã¼ber den Antrag auf Bewilligung von Prozesskostenhilfe entscheidet der
Senat durch den Einzelrichter. GemÃ¤Ã� Â§ 127 Abs. 1 Satz 2 der
Zivilprozessordnung (ZPO) ist fÃ¼r die Entscheidung Ã¼ber ein
Prozesskostenhilfegesuch das Gericht des ersten Rechtszuges zustÃ¤ndig. Das ist
stets dasjenige Gericht, das in der Hauptsache zu entscheiden hat. Hiernach richtet
sich folgerichtig auch, ob das Kollegialgericht oder der Einzelrichter zustÃ¤ndig ist
(vgl. OLG DÃ¼sseldorf, Beschluss vom 02.07.2012, u.a. III-2 Ws 228/12, juris). Zur
Entscheidung Ã¼ber das Hauptsacheverfahren â�� hier also die Beschwerde â��
ist, wie dargelegt, der Einzelrichter berufen.

Der Antrag ist unzulÃ¤ssig.

Die Bestimmungen Ã¼ber die Bewilligung von Prozesskostenhilfe nach Â§Â§ 114 ff.
ZPO gelten unmittelbar nur fÃ¼r die in der Zivilprozessordnung geregelten
Streitigkeiten einschlieÃ�lich der Zwangsvollstreckung. Auf andere Verfahren finden
diese Regelungen hingegen nur dann Anwendung, wenn sie ausdrÃ¼cklich fÃ¼r
entsprechend anwendbar erklÃ¤rt worden sind (OLG DÃ¼sseldorf, m. w. N., a.a.O.),
so z.B. in Â§ 73a Abs. 1 Satz 1 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG). Eine derartige
Verweisung auf die Â§Â§ 114 ff. ZPO ist dem JVEG dagegen nicht zu entnehmen.
Vielmehr bestimmt Â§ 4 Abs. 8 Satz 2 JVEG, dass eine Kostenerstattung nicht
stattfindet, was den Schluss zulÃ¤sst, dass Ã¼ber das kostenrechtliche Verfahren
nach JVEG keine weiteren Kostenverfahren erzeugt werden sollen (OLG
DÃ¼sseldorf, a.a.O., zur entsprechenden Regelung nach GKG und mit
ausfÃ¼hrlicher BegrÃ¼ndung).
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Der Beschluss ist nicht anfechtbar (Â§ 4 Abs. 4 Satz 3 JVEG; Â§ 177 SGG).

Erstellt am: 26.11.2020

Zuletzt verändert am: 23.12.2024

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               5 / 5

https://dejure.org/gesetze/JVEG/4.html
https://dejure.org/gesetze/SGG/177.html
http://www.tcpdf.org

